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Einleitung



Einleitung

Quelle: WindGuard GmbH, Stand 31.12.2014



• Unterstützung des flächenintensiven Ausbaus erneuerbarer Energien

• räumliche Steuerung der Energiewende unter Beachtung konkurrierender 

Flächennutzungen

• Voraussetzung ist Raumbedeutsamkeit der Vorhaben: 
• Vorhaben oder Planungen, „durch die Raum in Anspruch genommen oder die räumliche 

Entwicklung oder Funktion eines Gebietes beeinflusst wird, einschließlich des Einsatzes der 

hierfür vorgesehenen öffentlichen Finanzmittel“ (§ 3 Abs. 6 ROG)

Aufgaben der Regionalplanung

hierfür vorgesehenen öffentlichen Finanzmittel“ (§ 3 Abs. 6 ROG)

In der Regel gegeben bei 
• Photovoltaikfreiflächenanlagen

• Windkraftanlagen

• Wasserkraftwerken

Beschränkung auf allgemeine Entwicklungszielen und Grundsätzen
• Solaranlagen an oder auf Gebäuden

• Geothermieanlagen

• Bioenergieanlagen





Positivplanerische Standortsteuerung von Windkraft-

anlagen durch Raumordnungsgebiete in Regionalplänen

• Vorranggebiete 

– Andere raumbedeutsame Nutzungen sind 

ausgeschlossen, soweit diese nicht mit den 

vorrangigen Funktionen oder Nutzungen vereinbar 

sind.

• Vorbehaltsgebiete

– Der bestimmten Nutzung ist bei der Abwägung mit 

konkurrierenden raumbedeutsamen Nutzungen ein 

besonderes Gewicht beizumessen.

• Eignungsgebiete

– Andere raumbedeutsame Belange stehen der 

bestimmten Nutzung nicht entgegen, diese Nutzungen 

sind an anderer Stelle im Planungsraum 

ausgeschlossen

• Vorranggebiete mit der Wirkung von 

Eignungsgebieten

– Ausschluss anderer raumbedeutsamer Nutzungen im 

Gebiet sowie Ausschluss der bestimmten Nutzung im 

übrigen Planungsraum



Welche Regionalpläne haben Raumordnungsgebiete für 

Windenergie ausgewiesen?



Wie haben sich die Ausweisungen in den letzten 

Jahren verändert?



In welchen Regionen liegen aktuelle Entwürfe vor? 



Welchen Anteil erreichen die ausgewiesenen 

Raumordnungsgebiete für Windenergie an der 

Landesfläche?



Auf welcher Planungsebene erfolgt  abschließend 

die Standortsteuerung der Windenergie?



Welche Folgen hat die Verlagerung der räumlichen 

Steuerung auf die kommunale Ebene?

- mögliche Verhinderungsplanung wird vermieden

- keine Einschränkung des Flächenpotentials auf regionaler Ebene

- Flächensicherung durch die Regionalplanung bleibt weiterhin möglich

- räumliche Steuerung durch kommunale Ebene setzt flächendeckende kommunale 

Planungen (FNP) voraus

- Aufstellung/Änderung der Flächennutzungspläne häufig langwierig

- viele Kommunen verzichten auf die Aufstellung von FNP´s

- Keine regionale Perspektive bei der Bewertung von Flächen (Flächenbündelung)



Wie erfolgt die Festlegung der Gebietskulisse durch die 

Regionalplanung ?

• BVerwG fordert Bestimmung von harten und 
weichen Tabuzonen bei der Analyse von 
Potentialflächen

• Einsatz von Abschichtungsmodellen

• konkrete Methodik variiert in den Regionen

• Methodische Hinweise und Vorgaben 
enthalten Windenergieerlasse und 
Landesraumordnungspläne

1. Änderung „Regionales Raumordnungsprogramm

für den Großraum Braunschweig 2008 - Kurzeinführung in das Verfahren und 

Planungsmethodik „Potenziaflächenermittlung“ durch Überlagerung der 

Tabuzonen



• Analyse teilräumlich kumulativ wirkender Umwelteffekte von Vorranggebieten für 
die Windenergienutzung , u.a.

– Wechselwirkung mit geplanten Infrastrukturerweiterungen 

– Additive Wirkung mit anderen geplanten oder vorhanden 

Betrachtung kumulativer Wirkungen in der SUP

– Additive Wirkung mit anderen geplanten oder vorhanden 
Windkraftstandorten

• mögliche Effekte betreffen insbesondere die Schutzgüter Mensch, Landschaft und 
Tiere



Betrachtung kumulativer Wirkungen in der SUP

Regionalplan Ostwürttemberg , Teilfortschreibung EE, 

Umweltbericht S. 84



Betrachtung kumulativer Wirkungen in der SUP

4. Teilfortschreibung Regionalplan Heilbronn-Franken 

2020 – Windenergie, Umweltbericht S. 20



Fazit

- Für eine naturverträgliche Umsetzung der Energiewende spielte die räumliche 

Steuerung des Ausbaus der Windenergie eine wichtige Rolle.

- Eine Lenkung der Windenergie auf geeignete Flächen ist insbesondere durch die 

regionalplanerische Festlegung von Raumordnungsgebieten mit 

Ausschlusswirkung möglich.

- In Ländern, in denen die abschließende räumliche Steuerung bei den Kommunen 

liegt, setzt eine erfolgreiche Steuerung die Aufstellung von Flächennutzungsplänen 

voraus. 

- Eine stärkere Angleichung der sehr heterogenen Methoden zur Bestimmung der 

Raumordnungsgebiete ist wünschenswert.
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